Zeitschrift: Bericht Uber die Staatsverwaltung des Kantons Bern ... = Rapport sur
'administration de I'Etat de Berne pendant I'année ...

Herausgeber: Kanton Bern

Band: - (1957)

Artikel: Geschaftsbericht des Verwaltungsgerichtes
Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-417564

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.05.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-417564
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

GESCHAFTSBERICHT

DES

VERWALTUNGSGERICHTES

FUR DAS JAHR 1957

Das Verwaltungsgericht gibt hiermit fiir das Jahr
1957 den in Art.44 des Gesetzes vom 31.0Oktober 1909
betreffend die Verwaltungsrechtspflege vorgesehenen
Bericht ab.

1. Personelles

ImBerichtsjahrdemissionierte Herr Notar W. Schlos-
ser als Verwaltungsrichter. Fiir seine Dienste wurde ihm
der beste Dank ausgesprochen. An seiner Stelle wihlte
der Grosse Rat Herrn Fiirsprecher und Notar P.Biirgi,
Burgdorf, bisher Ersatzmann des Gerichtes. Dieser
wurde als Suppleant ersetzt durch Herrn Notar M. Stirne-
mann, Griinen. Im weiteren wihlte der Grosse Rat als
Ersatzmann, an Stelle des zum bernischen Oberrichter
ernannten Gerichtsprisidenten Herrn E.Matter, Herrn
Gerichtspriasident Dr. M. Graf, Bern.

Auf Jahresende nahm sodann der Verwaltungs-
gerichtsschreiber, Herr Fiirsprecher F. Diibi, nach 82jéh-
riger Tatigkeit altershalber seinen Riicktritt. Seine
fruchtbare und wertvolle Arbeit im Dienste des Staates
Bern seiauch an dieser Stelle bestens verdankt. Als seinen
Nachfolger wihlte das Verwaltungsgericht den amtieren-
den Sekretir, Herrn Fiirsprecher Dr. M.Heutschi, und
an dessen Stelle Herrn Fiirsprecher J.Rosli, Bern. In der
Kanzlei wurde der ausscheidende Kanzleisekretir, Herr
H. Schweizer, ersetzt durch Herrn W.Eggler, Bern.

II. Organisation und Titigkeitsgebiet

Das Verwaltungsgericht hatte im Berichtsjahr 23
Sitzungen. Es wurden 193 Streitfélle erledigt. Davon ent-
fallen 75 auf Verwaltungs- und Steuerrechtssachen und
118 auf AHV-Streitigkeiten. Vom Prisidenten als Einzel-
richter wurden 18 Verwaltungs- und Steuerrechtsfille
und 31 AHV-Streitsachen beurteilt. Als unerledigt wur-
den auf 1958 iibertragen 10 Verwaltungs- und Steuer-
rechtsfille und 6 AHV-Streitigkeiten, die zum Teil noch

im Schriftenwechsel standen, zum Teil unmittelbar vor
Jahresende eingereicht worden waren.

Von den vom Gericht und seinem Présidenten als
einzige kantonale Instanz beurteilten 21 Geschéften
wurden 16 Prozesse entschieden, und 5 mussten auf 1958
iibertragen werden. Von den beurteilten wurden 7 Streit-
fille zugesprochen, 8 abgewiesen und 6 fanden durch
Vergleich, Riickzug oder Abstand ihre Erledigung.

Die im Jahre 1957 eingelangten Beschwerden iiber
Einkommens-, Vermogens- und Vermdgensgewinn-
steuern (1 Geschaft wurde vom Jahre 1956 iibernommen)
betrafen:

4 Beschwerden die Steuerperiode 1953/54
21 Beschwerden die Steuerperiode 1955/56
1 Beschwerde die Steuerperiode 1957/58.

Von diesen Steuerstreitigkeiten wurden 25 vom Ver-
waltungsgericht und seinem Présidenten als Einzelrichter
erledigt, wihrend 1 auf das Jahr 1958 tibertragen werden
musste.

Als Beschwerdeinstanz betreffend Erbschafts- und
Schenkungssteuerfestsetzungen haben das Gericht und
der Président als Einzelrichter von insgesamt 16 Streit-
sachen, wovon 5 aus dem Jahre 1956 iibernommen wur-
den, 18 erledigt und 8 auf 1958 iibertragen.

Das Gericht beurteilte ferner als Beschwerdeinstanz
in Gemeindesteuerstreitigkeiten von 21 Streitfillen deren
20, wihrend 1 Fall auf 1958 iibertragen wurde. In den
beurteilten Fillen sind die vom Jahr 1956 iibernom.
menen 17 Gemeindesteuerteilungsprozesse betreffend
die Bernischen Kraftwerke AG enthalten.

Gegen 8 im Berichtsjahr und 1 im Vorjahr geféllte
verwaltungsgerichtliche Entscheide wurde beim Eid-
gendssischen Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde
erhoben. In 3 Fillen (inklusive den im Berichtsjahr 1956
erwiahnten, aber zur Zeit des letzten Berichts noch nicht
beurteilten Fall) bestitigte das Bundesgericht die ver-
waltungsgerichtlichen Entscheide, wihrend 1 Fall be-
treffend Art.73, Abs.2, bern. StG erst zu Beginn dieses
Jahres an das Eidgendssische Bundesgericht weiter-
gezogen wurde.
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Der eine Fall betraf die ermessensweise Einkom-
menstaxation eines Bergbauern, unter Einschluss des
Holzerloses aus Waldschlag (BGE vom 5.4.57).

Im zweiten Fall war streitig, ob der von einem aus-
scheidenden Kollektivgesellschafter (Familienunterneh-
men) der Gesellschaft tiberlassene Anteil an den Reserven
eine Schenkung im Sinne des bernischen ESSt G darstelle.
Diese Frage wurde auch vom Bundesgericht in Bestati-
gung des verwaltungsgerichtlichen Entscheides bejaht
(BGE vom 22.5.57; vgl. Monatsschrift fiir bernisches
Verwaltungsrecht, Bd. 55, S.472).

Gegenstand des dritten vom Bundesgericht beurteil-
ten staatsrechtlichen Rekurses bildete die Erhebung der
Hand#nderungsgebiihr fiir die wirtschaftliche Ubertra-
gung des Eigentums und der Verfiigungsbefugnis iber
eine Liegenschaft durch kiuflichen Erwerb der Aktien
einer Immobilien-A G. Auch hier folgte das Bundesgericht
den Erwdgungen des Verwaltungsgerichts (BGE vom
22.1.58).

Das Eidgenossische Versicherungsgericht hat im
Berichtsjahr 21 Berufungen gegen Beschwerdeentscheide
des Verwaltungsgerichts als Rekursinstanz in Streitig-
keiten betreffend AHV und Familienzulagen an Berg-
bauern beurteilt. In 14 Fillen wurde die Berufung ab-
gewiesen, 2 in vollem Umfang und 2 teilweise zugespro-
chen, wihrend auf 1 Berufung nicht eingetreten und
2 weitere zuriickgezogen wurden.

III. Ubersicht der Geschiifte im
Berichtsjahr 1957
(siche Tabelle)

In den nachstehenden Zahlen iiber die AHV-Strei-
tigkeiten sind mitenthalten:

1. 10 Beschwerden betreffend Ausrichtung von Fa-
milienzulagen an landwirischaftliche Arbeitnehmer wnd
Bergbauern. Davon wurden 9 erledigt und 1 auf 1958 tiber-
tragen. Das Gericht sprach 4 Beschwerden zu, wies 4 ab,
wahrend 1 zurtickgezogen wurde.

2. 2 Beschwerden betreffend Erwerbsausfallentschi-
digung an Wehrpflichtige (Erwerbsersatzordnung); 1
wurde vom Présidenten als Einzelrichter abgewiesen und
1 zuriickgezogen.

IV. Rechtspflege und Gesetzgebung

a) Rechispflege

Wie der vorstehenden Ubersicht zu entnehmen ist,
hat sich die Geschéftslast des Verwaltungsgerichts im
Vergleich zum Vorjahr im gleichen Rahmen gehalten
(total erledigte Geschéfte 1957:198 gegeniiber 1956:197).
FEinen zeitlich bedingten Riickgang von 87 auf 25 Ge-
schifte weist die Rubrik der beurteilten Einkommens-,
Vermégens- und Vermégensgewinnsteuer-Beschwerden
auf; er ist auf den Umstand zuriickzufiihren, dass solche
Streitigkeiten vorerst im Einsprache- und Rekursverfah-
ren beurteilt und somit erst nach Ablauf einer gewissen
Zeitspanne, meist erst im zweiten Jahr der Veranlagungs-
periode, an das Verwaltungsgericht weitergezogen wer-
den konnen. So wurde im Berichtsjahr 1957 erst 1 Be-
schwerde pro Veranlagungsperiode 1957/58 vom Gericht
beurteilt.

Verwaltungsgericht

Als Beschwerdeinstanz in Gemeindesteuerstreitig-
keiten hatte das Gericht, insbesondere auf Beschwerde
der Gemeinde Bern, neuerdings iiber die Verteilung der
Gemeindesteuern der BKW unter die verschiedenen Ge-
meinden des Kantons Bern pro Veranlagungsperiode
1949/50 zu befinden. Der Auffassung der Beschwerde-
fiithrerin, die, unter Berufung auf ein von den Herren
Bundesrichter Python, Professor Huber und Direktions-
prisident Aeschimann ausgearbeitetes Gutachten, den
Standpunkt vertrat, die BKW seien ein reines Fabrika-
tionsunternehmen, weshalb die Repartierung der Ge-
meindesteuern nach den darauf anwendbaren interkan-
tonalen bundesgerichtlichen Steuerteilungsgrundsitzen
vorzunehmen sei, konnte sich das Verwaltungsgericht
nicht anschliessen. In Bestdtigung seines grundlegenden
Urteils in gleicher Sache pro Veranlagungsperiode 1947/
1948 hielt es an seinem durch die Herren Gerichtsexperten
Meyer, Chavaz und Emch fundierten Standpunkt fest,
die BKW seien zufolge ihrer besonderen wirtschaftlichen
Struktur ein sogenanntes Gemischtunternehmen, dessen
Tatigkeit Fabrikation und Handel mit elektrischer Ener-
gie umfasse. Diese Qualifizierung steht der Wirklichkeit
schon deshalb niher, weil die Betriebseinnahmen in der
fraglichen Geschéftsperiode 1947/48 von rund 80 Mil-
lionen sich mit rund 12 Millionen aus der Fabrikation und
mit rund 68 Millionen aus dem Handel zusammensetzen.
Die interkommunale Verteilung der Gewinn- und Kapi-
talsteuer pro 1949/50 wurde daher vom Gericht nach den
fiir Gemischtunternehmen geltenden Grundsitzen und
unter Beriicksichtigung der besonderen Kigenart der
BKW so getroffen, dass der Gesamtgewinn in einen sol-
chen aus Fabrikation und einen solchen aus Verkauf aus-
geschieden und die Verteilung nach den Prinzipien des
frilhern Verwaltungsgerichtsentscheides vom 22. Juni
1958 vorgenommen wurde. Diese Repartition der Ge-
meindesteuern fiithrte zur vollstindigen Abweisung der
Beschwerde der Gemeinde Bern. Die Verteilung der Ka-
pitalsteuer war nicht mehr streitig. Es ist zu wiinschen,
dass — bei gleichbleibenden Verhéltnissen — diese vom
Gericht nach griindlicher Priifung und sachkundiger Be-
ratung getroffene Repartierung der Gemeindesteuern
der BKW ihrem Grundsatz nach nunmehr auch fiir die
spiateren Veranlagungsperioden Giiltigkeit haben und
keinen Anlass mehr zur Anfechtung durch die beteiligten
Gemeinden geben sollte.

Unter den beurteilten Baurechtsstreitigkeiten ist im
besonderen diejenige der Schleifung einer Stiitzmauer zu
erwihnen. Das Gericht hatte in diesem Zusammenhang
erstmals die Frage zu priifen, ob auch der gutgldubige
Erwerber einer bereits erstellten gesetzwidrigen Baute —
neben dem Vorbesitzer und fehlbaren Ersteller —ins Recht
zu fassen ist. Die Frage wurde bejaht, weil aus Griinden
der Rechtssicherheit und des 6ffentlichen Interesses den
Gemeinden in solchen Fillen das Interventionsrecht ge-
wahrt bleiben muss. Immerhin hat sich das Klagebegeh-
ren der Gemeinde nur auf ein Dulden des gutgldubigen
Grundstiickerwerbers zur Vornahme der erforderlichen
Massnahmen zu beschrinken, wihrend gleichzeitig der
fehlbare Ersteller nach § 17 des Alignementsgesetzes fiir
die kostenfillige Herstellung des gesetzméssigen Zustan-
des belangt werden muss.

Was die iibrigen Entscheidungen und deren Begriin-
dung anbelangt, verweisen wir auf die einldsslichen und
alle wesentlichen Urteile wiedergebenden Publikationen
in der Monatsschrift fiir bernisches Verwaltungsrecht.
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Vom Jahre 1956 iibernommen

1957 eingelangt

Kliger oder
Beschwerde-

fithrer

Staat

Gemeinden oder
Korporationen

Private

Total

Beurteilt

Zugesprochen

Abgewiesen

Staat
Gemeinden

Private

Total

Staat
Gemeinden
Private

T ota‘l

Vergleich, Riickzug und Abstand

Nichteintreten

Total erledigt

Unerledigt auf 1958 iibertragen

A. Verwaltungs- und Steuer-
rechtssachen

Als einzige kantonale Urteilsinstanz:
a) Verwaltungsgericht
b) Der Prisident als Einzelrichter .
Als Beschwerdeinstanz in Einkommens-,

Vermogens- und Vermogensgewinn-
steuersachen :

a) Verwaltungsgericht . . :
b) Der Prisident als Einzelrichter .
Als Beschwerdemstanz betr. Erbschafts-
und Schenkungssteuwer-Festsctzungen :
a) Verwaltungsgericht .
b) Der Prisident als Einzelrichter .
Als Beschwerdeinstanz in Gemeinde-

steuerstreitigkeiten nach D.vom 12. Mai
1949 s ®

Als Beschwerdeinstanz gemdss § 15 des
Dekrets vom 25. Februar 1954 ( Finanz-
ausgleich) . . . . . ;

Gesuche wm meues Recht:

a) Verwaltungsgericht .
b) Der Prisident als Einzelrichter .
Das Verwaltungsgericht als Beschwerde-

instanz gemdss Art. 8, lit. ¢, des Wieder-
herstellungsgesetzes vom 30. Juni 1935

Das Verwaltungsgericht als Beschwerde-
instanz gemdss Art. 66, Abs. 3, des
Stra,ssenbaugesetzes vom 14. Oktober
1934

Zuatandzgke@tsausscheqdung Art. 14 VRG
vom 31.0Oktober 1909 . . .

Total

B. AHV-Streitsachen

a) Verwaltungsgericht 5
b) Der Prisident als Einzelrichter .

Gesamt-Total

-

}

|1
s

17

14

25

11

13

21

=2

23

16

21

26

16

21

20

15

17

20

20

55

108

85

124

31

25

20

34

67
20

(>

-~

75

87
31

10

46

163

209

193

47

121

193

16
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b) Gesetzgebung

Mit Genugtuung stellen wir fest, dass der Grosse Rat
im neuen Gesetz iiber die Bauvorschriften und bei der
Vorbereitung des kantonalen Gesetzes iiber die Familien-
zulagen in der Landwirtschatt die fiir das Verwaltungs-
gericht gegebenen Zusténdigkeiten beachtet hat.

Da anzunehmen ist, dass die Revision des Verwal-
tungsrechtspflegegesetzes unter dem neuen Justizdirek-
tor entscheidende Fortschritte machen wird, wobei die
Zustindigkeitsabgrenzung zwischen obersten Verwal-
tungsbehorden und Verwaltungsgericht wohl eine Uber-
priifung der gesamten Gesetzgebung erheischen muss,
eriibrigt es sich, zur Zeit weitere kritische Betrachtungen
an die schon im letztjahrigen Bericht enthaltenen Hin-
weise anzukniipfen. Wir wiinschen, dass diese Revision,

Verwaltungsgericht

die auf eine bessere Gestaltung der Grundlagen unseres
Rechtsstaates hinzielt, die Aufmerksamkeit nicht nur
des Grossen Rates und interessierter Kreise der Rechts-
pflege, sondern auch aller jener Biirger finden wird, die
eine klare Gewaltentrennung in unserer bernischen De-
mokratie befiirworten.

Bern, den 20.Marz 1958.

Im Namen des Verwaltungsgerichis,

Der Prisident:
Halbeisen

Der Gerichtsschreiber:
Heutschi



	Geschäftsbericht des Verwaltungsgerichtes

